
Konsequenzenkatalog der GGS St.-Konrad 

 Verbale Gewalt 
(oder schriftliche Beleidigungen) 

Körperliche Gewalt 

Stufe Fehlverhalten Konsequenz Fehlverhalten Konsequenz 

1 o Beleidigungen 
o Beschimpfungen 

(wenn es einem 
rausrutscht…) 

o Direkte mündliche 
Entschuldigung 

 
o Täter rutscht auf der 

Ampel eine Stufe runter 

o Leichte Form körperlicher 
Gewalt, z.B. vorsätzliches 
leichtes Schubsen, Treten 
ohne Verletzungen 

o Im Flur oder in der Pause= Täter geht 
in den Pausenraum 

o Direkte mündliche Entschuldigung 
o Täter rutscht auf der Ampel eine Stufe 

runter (auch wenn er im Pausenraum 
war) 

2 o grobe Beleidigungen  
gegenüber 
Mitschülern 

 
o Beleidigungen in 

aggressiver, sehr 
verletzender Form  

o Täter rutscht auf der 
Ampel direkt auf rot 

o Klassenbucheintrag 
o Vordruck an die Eltern 
o Schriftliche 

Entschuldigung  

o Wiederholte leichte Form 
körperlicher Gewalt, z.B. 
vorsätzliches leichtes 
Schubsen, Treten ohne 
Verletzung 

o Rutscht auf der Ampel eine Stufe 
runter (auch wenn es im Pausenraum 
war) 

o Klassenbucheintrag 
o Vordruck an die Eltern 
o Schriftliche Entschuldigung  

3 o Wiederholte grobe 
Beleidigungen 
gegenüber 
Mitschülern  

o Wiederholte 
o Beleidigungen in 

aggressiver, sehr 
verletzender Form 

o Bedrohung, 
Erpressung 

o Siehe Stufe 2 
 
o Elterngespräch  
 

 

o Vorsätzliches Anwenden 
körperlicher Gewalt: 
schlagen, treten, beißen, 
spucken ins Gesicht (mit 
Verletzung) 

o Direkt zum Büro 
o Ausschluss für den Schultag 
o Klassenbucheintrag 
o Vordruck an die Eltern 
o Schriftliche Entschuldigung  
o Verfahren zur Rückkehr 
o Elterngespräch 
o Androhung einer Ordnungsmaßnahme 

4 o Mobbing, wiederholte 
Bedrohung oder 
Erpressung 

o Siehe Stufe 2 und 3 
o Auf der Ampel direkt auf 

„rot“ für den ganzen Tag 
o Klassenkonferenz 
o Ordnungsmaßnahme 

o Wiederholtes (pro 
Halbjahr) Anwenden 
vorsätzlicher körperlicher 
Gewalt 

o Siehe 3 
o Klassenkonferenz 
o Ordnungsmaßnahme 

 



 

 

 Mitarbeiter-Schüler Kommunikation Sachbeschädigung 

Stufe Fehlverhalten Konsequenz Fehlverhalten Konsequenz 

1 o Missachtung von 
einfachen 
Anweisungen/ 
Regeln im Unterricht 
 

o Täter rutscht auf der Ampel 
eine Stufe runter  

o Eintrag ins HA-Heft 

o Vorsätzliches Verunreinigen oder 
Zerstören des Eigentums anderer 
oder der Schule 

o Dinge, die sich durch das Kind 
ersetzen oder wiederherstellen 
lassen 

o Putzen, ersetzen etc. 
o Täter rutscht auf der Ampel 

eine Stufe runter  
o Direkte mündliche 

Entschuldigung 

2 o Grobe Missachtung 
von Anweisungen 
  

o Schriftliche Mitteilung an 
die Eltern 

o Täter muss Anordnung 
nachholen (verdoppelt 
sich)  

o wenn ein Kind sich vom 
Unterricht entfernt: 
Verfahren zur Rückkehr 

o Vorsätzliches Verunreinigen oder 
Zerstören des Eigentums anderer 
oder der Schule 

o Dinge, die sich nicht eigenständig 
ersetzen lassen 

o Siehe Stufe 1 
o Information der Eltern 
o Täter rutscht auf der Ampel 

direkt auf rot 
o Dienst für die Schule, ggf. mit 

den Eltern 
o Schriftliche Entschuldigung 

3 o Einfache 
Beleidigungen 
gegen Mitarbeiter 

o Täter rutscht auf der Ampel 
direkt auf rot 

o Klassenbucheintrag, 
o Vordruck an die Eltern 
o Schriftliche Entschuldigung  

o Wiederholtes vorsätzliches 
Verunreinigen oder Zerstören des 
Eigentums anderer oder der Schule  

o Siehe Stufe 2 
o Androhung einer 

Ordnungsmaßnahme 
 
o Ordnungsmaßnahme 

4 o Schlimme 
Beleidigungen, 
körperliche 
Übergriffe gegen 
Mitarbeiter 

o Direkt zum Büro 
o Ausschluss für den 

Schultag  
o Klassenbucheintrag 
o Vordruck an die Eltern 
o Schriftliche Entschuldigung 
o Verfahren zur Rückkehr 
o Elterngespräch 
o Ordnungsmaßnahme 

Schriftliche Entschuldigung: Am selben Tag Zuhause oder am 
nächsten Tag im Pausenraum 

Verfahren zur Rückkehr: am nächsten Tag  Arbeitsmaterial zum 
Klingeln am Sekretariat abholen, in Klasse x für 2 Std. arbeiten, danach 
Rückkehr in eigene Lerngruppe 

Ausschluss für den Schultag: nur bei eindeutiger Sachlage 

Ordnungsmaßnahmen: Schriftlicher Verweis, Überweisung in parallele 
Klasse, vorübergehender Ausschluss vom Unterricht von einem Tag bis 
zu 2 Wochen 


